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Vernehmlassungsverfahren 

 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und  
über den Schutz der schweizerischen Souveränität. Bundesbeschluss über die 
Genehmigung von zwei europäischen Übereinkommen in Verwaltungssachen 
Das geltende Bundesrecht kennt verschiedene Instrumente und Verfahren, um die 
Gesuche um Zusammenarbeit von ausländischen Behörden zu behandeln und um die 
schweizerische Souveränität vor Beeinträchtigungen zu bewahren. Eine Analyse hat 
aber Lücken und Defizite festgestellt. Die vorgesehene Vorlage regelt die Zusam-
menarbeit mit ausländischen Behörden für jene Bereiche, in denen spezialgesetz-
liche und staatsvertragliche Bestimmungen fehlen. Sie enthält zudem Bestimmungen 
darüber, unter welchen Voraussetzungen in der Schweiz ausländische Amtshandlun-
gen erlaubt werden können. Ferner schlägt sie Massnahmen vor, mit denen einer 
drohenden Verletzung der schweizerischen Souveränität begegnet werden soll. 

Datum der Eröffnung: 20. Februar 2013 

Vernehmlassungsfrist: 31. Mai 2013 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: Bundesamt für Justiz, 
Fachbereich II für Rechtssetzung, Bundesrain 20, 3003 Bern,  
Telefon 031 322 49 62, Fax 031 322 78 37, www.bj.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

5. März 2013 Bundeskanzlei 

 


